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«56 Bücher-Rundschau

Hirtenbries, der iu der vorliegenden Schrist angesührt wird, worin die Gläubigen
auf das Gewissen verpflichtet werden, die heutige Regierung als rechtmäßig anzusehen

(— vorbehaltlich allerdings einer Kenntnisnahme des ganzen Textes, Das
von Skrbensky mitgeteilte Zitat aus dem bischöflichen Aufruf schiene uns auch einer
harmloseren Deutung zugänglich). Einsichtige Katholiken auch in der Schweiz haben
von Anfang an solches Sichexponieren geistlicher Stellen scharf verurteilt und
verhüllen ihr Haupt, wenn fie daran denken, welche Folgen sich daraus ^für den
Gesamtkatholizismus ergeben müssen, wenn das heutige österreichische System einmal
zusammenbricht. Schon heute liegt ja auf der Hand, wie vollständig der Abwehrkampf
der katholischen Kirche in Deutschland gegen die nationalsozialistischen Angriffe
dadurch kompromittiert wird, daß sie selbst in Osterreich dasselbe System, wo es zu
ihrem Vorteile zu arbeiten scheint, billigt und ihm jeden Vorschub leistet. Ein großes
Fragezeichen möchten wir allerdings zu der letzten Schlußfolgerung des Verfassers
setzen, wonach es den kirchlichen Rechtsgepflogenheiten entspreche, „den Eidbruch zu
segnen", wenn dieser zu Gunsten der Macht und des Einflusses der Kirche geschehe.
Die zahlreichen Fälle, die der Verfasser aus der Geschichte als Beleg anführt, sprechen
für sich selbst. Aber immerhin datiert der letzte davon aus dem Jahre 1648. Und sehr
ost geschieht es, daß der Kirche (durch ihren eigenen Unveränderlichkeitsanspruch
psychologisch verständlicher-, sachlich aber ungerechtfertigterweise) Anschauungen und
Rechtsformen in die Schuhe geschoben werden, die längst überholt und außer Kraft
gesetzt sind. Es wäre von Wert, einmal einen Katholiken von sachlicher Zuständigkeit
darüber zu hören, wie sich heute die Kirche zu den im vorliegenden Heft berichteten
Fällen früherer Jahrhunderte und den in ihnen niedergelegten Rechtsanschauungen
stellt. — Irren tut sich der Versasser, wenn er die bekannte Stelle des Evangeliums
vom „Felsen Petrus", auf die das Papsttum seine Ansprüche gründet, als eine
bewiesene Fälschung hinstellt. Natürlich liegt es nahe, wenn man die Unstimmigkeit
dieses Wortes mit der sonstigen Denkweise Jesu bedenkt, an eine spätere Einschiebung
zu denken; aber da die ältesten Handschriften diese Stelle enthalten, so ist von einem
Nachweis keine Rede. Erich Brock,
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